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•  Das Gesetz sieht einen jährlichen Freibetrag  
für Konsumenten vor: Erst wenn Sie mehr  
als 10.000 Euro pro Jahr zurückzahlen wollen, 
wird eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig.

•  Die Bank hat keinen Anspruch auf Ersatz,  
wenn die Rückzahlung nach Ausschüttung  
einer Versicherungsleistung erfolgt, die zur  
Sicherung der Rückzahlung abgeschlossen 
wurde.

•  Wenn der Kredit in Form einer Überziehungs-
möglichkeit gewährt wurde, kann von der  
Bank bei Tilgung keine Entschädigung  
verlangt werden.

 
Wie hoch kann  
diese Vorfälligkeitsentschädigung sein? 

Die Kosten sind durch das Gesetz zugunsten der 
Verbraucher gedeckelt.

•  Erstens gilt, dass die Entschädigung die ab  
Kündigung bis Laufzeitende ausstehenden  
Zinsen nicht übersteigen darf. 

•  Liegt die Restlaufzeit des Vertrages unter  
einem Jahr, kann die Vorfälligkeitsentschä - 
digung höchstens 0,5% des vorzeitig zurück-
gezahlten Kreditbetrags ausmachen.  

•  Schließlich darf die Entschädigung in allen  
anderen Fällen 1% nicht übersteigen.

Ausnahme: Bei hypothekatrisch besicherten Kre-
diten kann eine Kündigungsfrist von bis zu  sechs 
Monaten vereinbart sein. Hält der Konsument diese 
nicht ein, kann die Bank eine angemessene und 
objektiv gerechtfertigte Entschädigung für den ihr 
aus der vorzeitigen Rückzahlung entstehenden 
Vermögensnachteil verlangen. Wird die Frist einge-
halten, also erst nach Ablauf gezahlt, gilt die oben 
genannte Deckelung für Verbraucherkredite.

Diese Broschüre entstand im Rahmen der „Action 670702 – ECC-Net AT FPA“, für welche das EVZ 
Österreich Förderungen aus den Mitteln des Verbraucherprogrammes der EU (2014-2020) erhält.
Der Inhalt dieser Broschüre stellt ausschließlich die Ansichten des EVZ Österreich dar und liegt in 
dessen alleiniger Verantwortung; sie reflektiert nicht die Meinung der EU-Kommission oder der 
Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel (CHAFEA) oder 
einer anderen Einrichtung der EU. Die EU-Kommission und die Agentur übernehmen keinerlei 
Verantwortung für eine etwaige Verwendung der Informationen in dieser Broschüre.

Kontakt
Europäisches Verbraucherzentrum Österreich 
Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien
info@europakonsument.at 
www.europakonsument.at 
www.facebook.com/europakonsument.at

Brauchen Sie Hilfe?
Besonders wichtig ist die aktive Unterstützung von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche im europä-
ischen Ausland. Um die Fallbearbeitung zu vereinfachen, bieten wir 
ein Onlineformular zur Einreichung Ihrer Beschwerde über unsere 
Website an. Sollten Sie unser Tätigwerden wünschen, füllen Sie bitte 
das „Grenzüberschreitende Beschwerdeformular“ aus (www.europa 
konsument.at). Für unser Einschreiten fallen keine Kosten an.
Telefonische Beratung
Europa-Hotline +43 (0)1 588 77 81
Montag – Freitag 9.00 – 15.00 Uhr
Persönliche Beratung
Zusätzlich zur telefonischen Information ist gelegentlich eine persön-
liche Beratung notwendig, um Konsumenten bei der Durchsetzung ihrer 
Ansprüche im europäischen Ausland zu unterstützen. Wir bitten hierfür 
um eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. (01) 588 770.
Europakonsument Online
Auf www.europakonsument.at finden Sie aktuelle Informationen zu 
grenzüberschreitenden Verbraucher angelegenheiten in deutscher und 
englischer Sprache. Der Europakonsument-Newsletter berichtet vorran-
gig über Konsumententhemen mit europäischem Bezug. Bei Inter esse 
melden Sie sich einfach über die Website an und Sie werden regel mäßig 
und kostenlos mit den neuesten Meldungen versorgt.
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Oft geht der Traum vom neuen Auto, der Weltreise 
oder der schicken Wohnzimmereinrichtung durch die 
Aufnahme eines Kredites in Erfüllung. Konsumenten 
haben auf Grund des Verbraucherkreditgesetzes 
(VKrG) besondere Rechte und genießen den spe-
ziellen Schutz der zu Grunde liegenden EU-Verord-
nung. 

Das Verbraucherkreditgesetz vom 11.6.2010 
regelt insbesondere 

•  die vorvertraglichen Informationspflichten  
des Kreditgebers, 

•  das Rücktrittsrecht von Verbrauchern, 
•  sowie das Recht auf vorzeitige Rückzahlung  

des Kreditnehmers. 

Kreditverträge, die zu Ihrem Nachteil von den Be-
stimmungen dieses Gesetzes abweichen, sind un-
wirksam.

Ihr „Europäisches Standardinformationsblatt“

Holen Sie mehrere Angebote ein! Kreditverträge ver-
gleichen ist nun einfach. 
Um Ihnen den Vergleich von mehreren Angeboten 
zu ermöglichen, müssen alle Kreditgeber dieselben 
Parameter und Begriffe verwenden. Das war früher 
nicht immer der Fall. Wenn in einem Vertrag vom  
„effektiven Jahreszinssatz“ die Rede ist und ein 
anderer nur über den „Sollzinssatz“ informiert, ver-
gleicht man Äpfel mit Birnen und  wird nicht zu einem 
Ergebnis kommen. 
Nunmehr müssen Kreditinstitute Ihnen rechtzeitig, 
also noch bevor Sie an ein Angebot gebunden sind, 
in standardisierter Form Informationen zum Kredit-
vertrag zukommen lassen. Das kann auf Papier oder 
einem anderen dauerhaften Datenträger geschehen. 

Folgende wichtige Angaben müssen im Formblatt ent-
halten sein:

•  Art und Laufzeit des Kredites, Angaben zum  
Kreditinstitut,

•  der Gesamtkreditbetrag – das  ist die Summe  
aller Beträge, die auf Grund eines Kreditvertrags  
zur Verfügung gestellt werden – und die Bedin-
gungen für die Inanspruchnahme,

•  den effektiven Jahreszins – dieser drückt die  
Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher  
als jährlichen Prozentsatz des  Gesamtkredit - 
betrags aus,

•  und den vom Verbraucher zu zahlenden Gesamt-
betrag, welcher die Summe des Gesamtkredit-
betrags und der Gesamtkosten des Kredits  
dar sstellt. Die Bank muss Ihnen die Kredit - 
be dingungen durch ein anschauliches Beispiel  
erläutern. In die Berechnung müssen auch  
Ihre Wünsche etwa bezüglich Laufzeit oder  
Gesamtkreditbetrag einfließen.

•  Den Betrag, die Anzahl und die Fälligkeit der  
Raten, sowie  

•  den Kaufpreis der Ware oder Dienstleistung, die  
mit dem Kreditvertrag finanziert werden sollen,  
so es sich um einen verbundenen Vertrag handelt. 
Hier ist dann auch der Sollzinssatz anzugeben.

Weiter sind Informationen zu Verzugszinsen zu geben, 
es ist sowohl über das Rücktrittsrecht und die Mög-
lichkeit der vorzeitigen Rückzahlung zu informieren, 
als auch über den Anspruch des Kreditgebers auf eine 
etwaige Entschädigung.

Ihr Rücktrittsrecht

Sie können es sich noch anders überlegen.
Innerhalb von 14 Tagen können Konsumenten ohne 
Angabe von Gründen von Ihrem Verbraucherkredit-

vertrag zurücktreten. Die Frist beginnt mit dem Tag 
des Vertragsabschlusses zu laufen. Die rechtzei-
tige Absendung der Rücktrittserklärung – am bes-
ten mittels eingeschriebenen Briefes – reicht für 
die Wahrung der Frist. Haben Sie die zwingenden  
Angaben zum Kreditvertrag nicht bekommen, be-
ginnt die 14tägige Frist erst ab Erhalt derselben.
Danach erfolgt eine Rückabwicklung des Geschäf-
tes. Der Kreditbetrag muss binnen 30 Tagen samt 
den seit der Auszahlung angelaufenen Zinsen zu-
rückbezahlt werden. Der Kreditgeber hat Anspruch 
auf Ersatz der Zahlungen, die er an öffentliche 
Stellen entrichtet hat. Sonstige Entschädigungen 
haben Sie nicht zu leisten. Verbundene Restschuld-
versicherungen sind vom Rücktritt ebenfalls erfasst.
Achtung: Bei hypothekarisch gesicherten Krediten 
ist die Frist kürzer! Es besteht lediglich ein zwei-
tägiges Rücktrittsrecht.

Die vorzeitige Rückzahlung

Was tun, wenn Sie unerwartet vor Ablauf des Ver-
trages den Kredit zurückzahlen können?
Sie haben das Recht, den Kreditbetrag jederzeit 
zum Teil oder zur Gänze zurückzuzahlen. Zinsen 
dürfen nur bis zum Tag der Rückzahlung verrechnet 
werden, laufzeitabhängige Kosten sind verhältnis-
mäßig zu kürzen.

Muss ich eine  
Vorfälligkeitsentschädigung leisten?

Der Bank entgehen durch die vorzeitige Kündigung 
Zinseinnahmen. Dieser Nachteil ist der Bank zu er-
setzen. Dazu gibt es aber Ausnahmen:

•  Eine Entschädigung ist nicht zu leisten,  
wenn die Rückzahlung in eine Phase mit  
variablem Sollzinssatz fällt.


